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Die eingehende Analyse und ausführlichen Konsultationen für diese Studie trugen dazu bei, die 
Auswirkungen von COVID-19 auf die öffentliche Verwaltung der EU, die getroffenen Maßnahmen und ihre 
Folgen zu bestimmen, wie im Folgenden dargelegt ist. Die Analyse bezieht sich auf sieben EU-Organe: das 
Europäische Parlament (EP), die Kommission (EK), den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), den 
Europäischen Rechnungshof (EuRH), den Ausschuss der Regionen (AdR), den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss (EWSA) und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD). Außerdem deckt die Analyse 
keine dezentralen Agenturen und EU-Delegationen ab, sondern lediglich den Sitz des EAD. 

Die Pandemie hat die Funktionsweise der EU-Organe im Hinblick auf die täglichen Verwaltungsabläufe und 
die institutionelle Entscheidungsfindung erheblich beeinflusst. Außerdem zog sie Änderungen der 
Abstimmungs- und sonstiger Verfahren sowie einen neuen formellen und informellen interinstitutionellen 
Dialog nach sich. 

Die Studie zeigt, dass die Organe der EU rasch reagiert haben. Sie haben viele Lösungen gefunden, sind 
umgehend auf Telearbeit umgestiegen und haben technische Möglichkeiten genutzt, um die anfänglichen 
Probleme zu bewältigen. Alle Organe der EU haben die Unterstützung der körperlichen und geistigen 
Gesundheit des Personals verbessert, die Rolle der bestehenden internen Ärztlichen Dienste und 
Sozialdienste gestärkt und in die Sicherheit ihrer Infrastruktur investiert. So konnten sie der Notlage 
kurzfristig begegnen. 

Mittel- bis langfristig werden mit den Änderungen, die durch die Stabilisierung der COVID-19-Krise 
angekurbelt werden, neue Schwierigkeiten auftauchen bzw. sie sind bereits existent. Dabei geht es um 
hybride Arbeitsmethoden, IT-Bedrohungen, neue Konzepte in Bezug auf den Arbeitsplatz usw. 
Insbesondere müssen mit dem Paradigmenwechsel bei den Arbeitsmodalitäten aufgrund der Pandemie 
erhebliche Veränderungen bei der Geisteshaltung, den Kompetenzen und der Einstellung einhergehen, 
damit die „neue Normalität“ uneingeschränkt angenommen werden kann. 

Nachstehend werden die einzelnen Untersuchungsbereiche eingehender erläutert. 

Kurzfassung 

Um den Mitgliedern des Haushaltskontrollausschusses zuverlässige Informationen und Daten zur 
Reaktion der öffentlichen Verwaltung der EU auf COVID-19 an die Hand zu geben, werden in der Studie 
die Reaktion der Organe der EU, ihre Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und ihre 
Auswirkungen auf den Haushaltsplan ab 2020 und das Personal des jeweiligen Organs untersucht. 
Darüber hinaus bietet die Studie einen Überblick über die Verfahren und Herausforderungen im 
Zusammenhang mit den neuen Arbeitsmodalitäten, die die Organe der EU für die Zukunft nach der 
Pandemie annehmen, und Empfehlungen für das weitere Vorgehen.  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/IPOL_STU(2022)733411


IPOL | Fachabteilung für Haushaltsfragen 
 

 2  

Herausforderungen 

 

Während der Krise 

Es gab entweder gemeinsame – also bei allen Organen der EU festgestellte – 
Herausforderungen oder spezifische Problemstellungen für einzelne Organe 
aufgrund ihrer Rolle. 

Zu den gemeinsamen Herausforderungen zählten 

• Schwierigkeiten, interne Sitzungen abzuhalten, 
• die Verwaltung von Büroabläufen, 
• interne und externe Koordinierung, 
• die Verwaltung der internen Arbeitsplätze, 
• Organisation und Durchführung von Dienstreisen. 

Die spezifischen Problemstellungen der einzelnen Organe stehen mit 
Prüfbesuchen (EuRH), Sitzungen der Mitglieder und mit anderen Organen (EP, 
AdR, EWSA), der Entscheidungsfindung (EP, EK), der Rückführung von EU-
Bediensteten und ihren Familien (EAD) und Problemen bei der Abhaltung von 
Anhörungen (EuGH) im Zusammenhang. 

Aufrechterhaltung 
des 
Geschäftsbetriebs 

 

Wirksamkeit des Plans zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs 

Die meisten Organe stellten fest, dass ihre Pläne zur Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebs wirksam sind und eine zentrale Rolle spielen, wenn es gilt, den 
Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. 

Sowohl der AdR als auch der EWSA und der EuRH stimmen überein, dass Pläne zur 
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs so umgestaltet werden müssen, dass sie 
flexibler sind und eine raschere Reaktion sowie umgehendes Handeln mit 
klareren Entscheidungsfindungsverfahren und Weisungsstrukturen in 
Notsituationen sowie eine effizientere interne Kommunikation ermöglichen. 
Außerdem müssen die aktualisierten Pläne eine breitere Palette an 
Krisenszenarien umfassen. 

Empfehlungen 

Kurzfristig (2022–2023): Bei einer internen Reflexion in jedem EU-Organ sollten Lehren 
gezogen und ein institutionelles Gedächtnis, wie Pläne zur Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebs funktionieren sollten, aufgebaut werden. 

Mittel- bzw. langfristig (nach 2024): Die Pläne zur Aufrechterhaltung des 
Geschäftsbetriebs sollten regelmäßig aktualisiert und unter umfassender Beteiligung 
der Hierarchie und des Verwaltungspersonals verbessert werden, damit 1) die 
Zuständigkeiten und Weisungsketten im Krisenfall besser definiert werden, 2) die 
interne Kommunikation verbessert wird, 3) die Redundanz und Resilienz der 
Verwaltungsabläufe und des IT-Rahmens geprüft wird und 4) die Stellung der 
internen ärztlichen und psychologischen Dienste gestärkt wird. 

Telearbeit und neue Arbeitsmethoden 

Das EU-Personal nahm am 16. März 2020 die obligatorische Telearbeit auf, 
ausgenommen Dienststellen, deren Anwesenheit in den Büroräumen 
unabdingbar war, z. B. Sicherheit und Logistik. 
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Bei den meisten Organen herrschte bereits ein gewisses Maß an Flexibilität, doch 
die bestehenden Regelungen mussten ausgeweitet werden, einschließlich 
Bedingungen für Mutterschutz und Elternurlaub. Die Regelungen erleichterten 
effizient und umgehend den plötzlichen Umstieg auf 100 % Telearbeit. 

Die schrittweise Rückkehr ins Büro im Frühjahr 2020 umfasste verschiedene 
Optionen in Bezug auf die Anzahl der Tage und Stunden, die in den 
Räumlichkeiten der Organe verbracht werden. 

Auch die Arbeitsmodalitäten und -verfahren änderten sich mit der Telearbeit und 
der Unmöglichkeit, die Räumlichkeiten zu betreten, ganz beträchtlich. 
Beispielsweise wurden Vor-Ort-Prüfungen für Prüfer des EuRH durch 
Fernprüfungen ersetzt, und beim EP, beim AdR und beim EWSA wurden Online-
Abstimmungsverfahren eingeführt. 

Im Allgemeinen verlief der Umstieg auf die Telearbeit bei Organen, in denen es 
bereits flexible Arbeitsorte und -zeiten gab, schneller und reibungsloser. 

Das EU-Personal wird weiterhin hybride Arbeitsmodalitäten nutzen können, auch 
um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Der rasche Wechsel zur 
Hybridarbeit impliziert nicht nur gute Vorbereitung in Bezug auf die Ausrüstung, 
sondern auch eine erhebliche Umstellung der Geisteshaltung und die Fähigkeit, 
sich uneingeschränkt an die neuen Arbeitsmodalitäten anzupassen. Es wurden 
bereits neue Kompetenzen für den Umgang mit Personal, das vollständig oder 
teilweise außerhalb des Büros arbeitet, integriert. Dabei dienten die vergangenen 
beiden Jahre sozusagen als „Übung“. 

Es gibt neue Strukturen für die Vorbereitung auf die „neue Welt des Arbeitens“ bei 
den Organen der EU und die Gestaltung dieser Welt. Allerdings sind bislang kaum 
eingehende Informationen dazu verfügbar. 

Die Telearbeitskosten werden von den Organen unterschiedlich empfunden. Für 
viele fielen die Mehrkosten und Zusatzinvestitionen, insbesondere für neue IT-
Ausrüstung und Software-Lizenzen, weitgehend 2020 an. 

Empfehlungen 

Kurzfristig (2022–2023): In der ersten Phase sollte besonderes Augenmerk auf eine 
erforderliche Veränderung der Geisteshaltung, der Kompetenzen und der Einstellung, 
insbesondere auf der Ebene der Führungskräfte, gelegt werden, damit das Personal in 
einem hybriden Umfeld verwaltet werden kann. Trotz Unterschieden kann ein 
Erfahrungsaustausch zwischen den EU-Organen sehr produktiv sein. Eine 
gemeinsame Vorlage für Referatsleiter bzw. Führungskräfte könnte helfen, 
Erfahrungen zu nutzen und bewährte Verfahren in allen Organen der EU 
weiterzugeben. 

Mittel- bzw. langfristig (nach 2024): Es sollten innovative Werkzeuge zur 
Überwindung dieser Probleme entwickelt werden, wobei ein gewisses Maß an 
Experimenten gefördert wird. Der regelmäßige Austausch zwischen 
Personalabteilungen bei verschiedenen Organen sollte auch einen Austausch über 
„bewährte Verfahren“ und das gemeinsame Testen neuer Arbeitslösungen umfassen. 
Eine offene interinstitutionelle Struktur kann eingerichtet werden, um das 
Experimentieren und das Zusammentragen bewährter Verfahren zu erleichtern. Bei 
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der Ermittlung und Erprobung neuer Arbeitslösungen werden Personalvertreter und 
das Personal im Allgemeinen einbezogen, um einerseits eine rasche Realitätsprüfung 
in Bezug auf die Akzeptanz durchzuführen und andererseits neue Ideen zu sammeln. 

Gebäudeverwaltung 

In allen Organen wurden Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos 
eingeführt. Dazu zählten getrennte Ein- und Ausgänge, Plexiglasscheiben und 
Wärmesensoren. 

Die Pandemie förderte ein allgemeines Überdenken des Arbeitsplatzes in den 
Organen der EU auf der Grundlage dreier Elemente: Verhalten, Bausteine und 
Bytes. 

Es herrscht allgemein Einvernehmen, dass die Arbeitsplätze entsprechend den 
neuen Arbeitsmodalitäten umgestaltet wurden oder werden. Insbesondere 
werden dauerhafte Arbeitsplätze häufig durch flexible ersetzt. Wie diese 
organisiert werden sollten, ist noch Gegenstand von Diskussionen, doch häufig 
besteht das Ziel in offenen gemeinschaftlichen Arbeitsbereichen (z. B. bei der EK). 
Gleichzeitig möchten die Bediensteten teilweise sehr ungern feste Büros gegen 
sogenanntes „Hot Desking“ eintauschen. 

Empfehlungen 

Kurzfristig (2022–2023): Der Umstieg von traditionellen Einzelbüros auf offene Räume 
bringt nicht nur eine Veränderung des physischen Raumes, sondern auch der 
Arbeitsmodalitäten mit sich. Falls keine Vereinheitlichung erfolgt, könnten beide 
zusammen ungewünschte Auswirkungen haben. Die neue Gestaltung sollte 
sorgfältig bewertet werden, um diese Auswirkungen nachzuvollziehen, und etwaige 
Abhilfen sollten umgehend geschaffen werden. Zumindest in dieser ersten Phase 
sollte eine konstante Überwachung der neuen angenommenen Lösungen eine 
laufende Anpassung und Optimierung ermöglichen. 

Mittel- bzw. langfristig (nach 2024): Im Allgemeinen herrscht Zufriedenheit mit der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit und Koordinierung während der Pandemie. 
Dies erfordert Überlegungen über eine mögliche bessere Zusammenarbeit über die 
Krise hinaus. Gebäude- und Arbeitsplatzpolitik können Chancen für mehr Synergien 
und Koordinierung zwischen den Organen eröffnen, was die Verwaltung der 
Büroräume anbelangt, und das unter Berücksichtigung der Komplexität und der 
besonderen Merkmale und Bedürfnisse der einzelnen Organe. 

Personaleinstellung 

Als Reaktion auf die Herausforderungen der Telearbeit und die 
Reisebeschränkungen mussten die Organe der EU ihre Verfahren mit Blick auf die 
Fortführung der Einstellungsmaßnahmen anpassen. Das gesamte Verfahren (von 
Vorstellungsgesprächen bis hin zum Dienstantritt) wurde auf digitale Verfahren 
mit Online-Auswahlverfahren und papierlosen Arbeitsabläufen umgestellt.  

Das Einstellungsverfahren hat sich nach dem Höhepunkt der Pandemie nicht 
wesentlich geändert. Abschließende Einstellungsgespräche 
und -entscheidungen werden künftig wieder eher in den Räumlichkeiten der 
Organe erfolgen als online. Es gibt jedoch eine extreme Umstellung auf digitale 
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und papierlose Verfahren für die Bewerbungsphase und die interne 
Personalverwaltung des Auswahlverfahrens. 

Empfehlungen 

Die Pandemie hat gezeigt, dass in den Organen der EU neues hochqualifiziertes 
Personal mit Kompetenzen und Fähigkeiten benötigt wird, die auf dem Markt bereits 
stark nachgefragt sind (z. B. Cybersicherheit). Allerdings könnte es für die EU-Organe 
schwierig sein, entsprechendes Personal anzuziehen und zu behalten. Hybride 
Arbeitsmodalitäten können die Arbeit für die Organe der EU teilweise attraktiver 
machen. Jedoch bedarf es umfassenderer Überlegungen, um zu sehen, ob die 
aktuellen Auswahlverfahren und Langzeitarbeitsverträge die wirksamste Möglichkeit 
sind, die notwendigen Kompetenzen und Fachwissen anzuziehen. 

IT-Werkzeuge und -Infrastruktur 

Die Pandemie wirkte als Katalysator für den digitalen Wandel: Sie zwang alle 
Organe dazu, Maßnahmen zu treffen, damit die Organisationen sowohl auf 
politischer als auch auf administrativer Ebene funktionieren. Im Einklang mit 
diesen Herausforderungen gab es drei Hauptreaktionsarten: 

• Bereitstellung von IKT-Ausrüstung für das gesamte Personal, 

• Umstieg von internen auf digitale Verfahren (Auftragsvergabe, 
Einstellung usw.) und 

• Umstellung einiger institutioneller Tätigkeiten auf Fernverfahren 
(Schulungen, Prüfungen, gerichtliche Tätigkeiten). 

Der Umstieg auf digitale Verfahren war bereits vor der Pandemie geplant, jedoch 
hatte niemand erwartet, dass er so rasch stattfinden würde. Nun gilt es, die Lücken 
zu ermitteln und strategisch zu planen, was noch digitalisiert werden muss. 

IT hat sich als stark integrierter Bereich bei den Organen erwiesen. Dank der 
Koordinierung auf strategischer Ebene war die Effizienz sehr hoch. 

Cybersicherheit wird künftig eine zentrale Problemstellung sein, da 
Cybersicherheitsbedrohungen unmittelbar mit Fortschritten in der Technik 
verbunden sind, vor allem beim hybriden Arbeiten. Programme zur 
Nutzersensibilisierung werden durchgeführt und aktualisiert. 

Was die Mittel anbelangt, sind noch zusätzliche Investitionen erforderlich, wenn 
auch in geringerem Maße, da die meisten Investitionen bereits 2020 getätigt 
wurden. 

Empfehlung 

Die strategische Priorität der IT-Investitionen ist nach wie vor wichtig, damit die EU-
Organe sicher und krisenresilient bleiben. Über die Krise hinaus macht die 
Digitalisierung die Cybersicherheit unabdingbar. Investitionen im IT-Bereich sollten 
ausreichend hoch sein, um eine uneingeschränkte Vorbereitung auf Krisenzeiten und 
darüber hinaus zu gewährleisten, u. a. unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,  
hochqualifiziertes Personal einzustellen (siehe vorstehende Empfehlung zur 
Personaleinstellung). 
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Interinstitutionelle 
Zusammenarbeit 

 

Zusammenarbeit und Synergien 

Die interinstitutionelle Zusammenarbeit nahm ab März 2020 unterschiedliche 
Formen an, damit verschiedene Ziele erreicht werden. In den Unterlagen wird 
Folgendes herausgestellt:  

• regelmäßige Treffen zum Austausch von Informationen über die 
Entwicklung der Gesundheitskrise und zur Koordinierung der 
Maßnahmen (z. B. zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs), 

• Dienststellensitzungen zur Koordinierung in Bezug auf konkrete 
Fragestellungen und 

• gemeinsame operative Maßnahmen, z. B. neue IT-Systeme 
und -Verfahren. 

Die interinstitutionelle Zusammenarbeit und Koordinierung während der Krise 
wurde weitgehend als wirksam erachtet. Das interinstitutionelle Ärztekollegium 
wurde lobend erwähnt, da es bei der Koordinierung zwischen den Organen in 
Bezug auf medizinische Aspekte der Krise eine zentrale Rolle spielte. Die 
Koordinierung zwischen dem AdR und dem EWSA war aufgrund der 
gemeinsamen Dienststellen und Räumlichkeiten besonders stark integriert. Auch 
die Zusammenarbeit zwischen den IT-Dienststellen wurde als erfolgreich 
erachtet, da sie bereits vor der Krise gut verwurzelt war. 

Empfehlung 

Die allgemeine Zufriedenheit mit der interinstitutionellen Zusammenarbeit und 
Koordinierung während der Pandemie erfordert Überlegungen über eine mögliche 
bessere Zusammenarbeit über die Krise hinaus in verschiedenen Bereichen, etwa 
Gebäudepolitik, Personalverwaltung oder gemeinsame Vergabe öffentlicher 
Aufträge. Tatsächlich sorgten gemeinsame Maßnahmen zur Bewältigung der 
Pandemiekrise für eine bessere kooperative Haltung bei den Organen der EU. Aus 
dieser Sicht kann die Nutzung der verstärkten Zusammenarbeit eine wertvolle Chance 
sein. 

Vergabe 
öffentlicher 
Aufträge 

 

Erworbene Waren und Dienstleistungen 

Die Organe der EU leiteten während der Pandemie viele Verhandlungsverfahren 
für den Kauf von Waren und Dienstleistungen ein. Der Großteil wurde im Einklang 
mit den standardmäßigen EU-Bestimmungen organisiert, einige erforderten 
jedoch maximale Flexibilität ohne vorherige Mitteilung der 
Auftragsbekanntmachung aus Gründen der Dringlichkeit, wie in der 
Haushaltsordnung vorgesehen ist.  

Diese Flexibilität war insbesondere bei medizinischer Ausrüstung, IT-
Dienstleistungen bzw. -Geräten und Studien erforderlich. 

Vereinfachung und Innovation 

Die Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge mussten umgehend organisiert 
werden, sodass die Organe ihre Kapazität für die Veröffentlichung von 
Ausschreibungen, die Zustellung von Dokumenten und die Bereitstellung von 
Beratung zur Vergabe öffentlicher Aufträge aufstocken mussten. Dies wurde 
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durch vereinfachte Verfahren ermöglicht, die es schon vor der Pandemie gab und 
die beschleunigt oder auf andere Bereiche ausgeweitet wurden. 

Die Herausforderung besteht nun darin, die Nutzung von elektronischer Vergabe, 
elektronischer Übermittlung der Angebote und digitalen Unterschriften nach der 
Krise auf andere Bereiche der Verwaltung und Auftragsvergabe auszuweiten. 

Empfehlung 

Angesichts der erfolgreichen Umsetzung der gemeinsamen 
Auftragsvergabeverfahren während der Krise sollte ins Auge gefasst werden, die 
Zusammenarbeit in diesem Bereich fortzuführen und möglichst flexiblere und 
einfachere Verfahren im Einklang mit der Haushaltsordnung zu nutzen. 

Produktivität und 
Zufriedenheit des 
Personals 

 

Produktivität und Leistung 

Die Organe melden positive Erfahrungen mit der Telearbeit seitens der meisten 
Bediensteten, ohne dass diese erheblichen Einfluss auf die Produktivität gehabt 
hätte. Zu den Problemstellungen in Bezug auf Leistung und Produktivität 
gehörten verminderte Zusammenarbeit und Teamarbeit, IT-Probleme und 
höhere Arbeitsbelastung.  

Bei den Führungskräften erforderte der rasche Umstieg auf Telearbeit häufig 
zusätzliche Maßnahmen für die Verwaltung der Teams, vor allem wenn die 
Leistung des Personals anders bewertet werden musste als in der Vergangenheit. 
Die Leistungsbewertung entwickelt sich ebenso weiter wie die 
Führungskompetenzen und die Geisteshaltung im Allgemeinen. 

Schulungen sind nach wie vor wichtig, damit die Bediensteten neue 
Kompetenzen erwerben. Das Online-Format hat sich in den Krisenhochzeiten als 
erfolgreich erwiesen und erreichte ein größeres Publikum, sollte jedoch nicht 
vollständig an die Stelle von Präsenzschulungen treten, die bei bestimmten 
Themen wirksamer sind. 

Es müssen neue Lernmethoden integriert werden, wobei Wissen fließender 
vermittelt wird als in eingeschränkten Zeitrahmen und Formaten. 

Arbeitsbelastung und Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

Bei den Personalumfragen in vielen EU-Organen zeigte sich, dass die Telearbeit 
als positiv in Bezug auf Arbeitsbelastung und Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben empfunden wird. 

Eine höhere Arbeitsbelastung und nachteilige Auswirkungen auf die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben spielte gerade während der 
vollständigen Lockdowns 2020 eine große Rolle. Einige Bedienstete berichteten, 
dass es ihnen nicht möglich sei, Berufs- und Privatleben zu trennen, wenn sie von 
Zuhause aus arbeiten. Andere verwiesen auf die nachteiligen Auswirkungen, die 
die verminderten sozialen und beruflichen Kontakte zu Kollegen haben. Die 
Personalverwaltung und die Führungskräfte achteten mehr auf die Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben, etwa das Recht auf Nichterreichbarkeit. 
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Allgemein äußerten sich die Bediensteten sehr positiv über die Auswirkungen der 
Telearbeit unter den geltenden hybriden Arbeitsbedingungen auf die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. 

Teamfähigkeit 

Die Aufnahme der Telearbeit durch das Personal der EU-Organe wirkte sich auf 
die Teamfähigkeit aus. Mehrere Organe gaben an, dass der Umstand, dass es nicht 
möglich ist, teambildende Maßnahmen und Klausurtagungen zu organisieren, 
auf lange Sicht möglicherweise negativen Einfluss auf den Zusammenhalt beim 
Personal haben könnte. Die Führungskräfte meldeten Probleme, die 
Bediensteten während der Telearbeit weiter zu motivieren. 

Mit den neuen hybriden Modalitäten wird zwar das 
Zusammengehörigkeitsgefühl oder die Fähigkeit, in Teams zu arbeiten und 
gemeinsam etwas zu erschaffen, nicht an sich gemindert, doch sie könnten diese 
Risiken steigern. 

Empfehlungen 

Die Leistungsbewertung in einem hybriden Arbeitsumfeld muss sich ändern. Dabei 
sollten ergebnisorientierte Bewertungen auf Vertrauensbasis stärker im Fokus stehen 
als „Zeiteingaben“. 

Besonderes Augenmerk sollte außerdem auf Schulungen gelegt werden, bei denen 
neue Lernmethoden berücksichtigt werden. 

Auf die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und das Recht auf 
Nichterreichbarkeit sollte weiterhin stärker geachtet werden. Es sollten neue Ideen 
und Verfahren entwickelt werden, damit für Teamzusammenhalt und Teamfähigkeit 
in einem hybriden Arbeitsumfeld gesorgt ist. Ganz konkret müssen die Führungskräfte 
für eine neue Form der Führung geschult werden, damit sie in der Lage sind, 
Mitarbeiter unter hybriden Arbeitsbedingungen zu motivieren.  

Personalgesundheit 

 

Maßnahmen zur Förderung der Personalgesundheit 

Neben der Förderung der geistigen Gesundheit wurde ärztliche Unterstützung zu 
einer Priorität der meisten Organe. Dazu wurden maßgeschneiderte 
Dienstleistungen angeboten, u. a. Hotlines, Fürsorgegruppen sowie Webinare zu 
den Themen Wohlbefinden und Achtsamkeit. Die Bediensteten erhielten 
außerdem Informationen über den Umgang mit Telearbeit und die Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben, damit es nicht zu Burnouts kommt. 

Mehrere Organe stellten zusätzliche Bedienstete ein, um die Gesundheitskrise zu 
bewältigen, etwa Ärzte, medizinische Fachkräfte, Psychologen und Psychiater. 
Einige Organe (EK, EAD, EuRH) nutzten sogenannte Impulsbefragungen, um 
regelmäßig das Wohlbefinden des Personals während der Krise zu prüfen. 

Bei einigen Organen konnten bestehende Programme zu geistiger Gesundheit 
und Wohlbefinden in beträchtlichem Maße helfen (z. B. beim EP). 
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Gesundheitsprotokolle 

Zu den wichtigsten Maßnahmen, die mit den neuen COVID-19-Protokollen 
eingeführt wurden, zählten: 

• Temperaturkontrolle an den Eingängen, 

• Maskenpflicht, 

• soziale Distanzierung (mindestens 1,5 m Abstand), 

• Einhaltung der Handhygiene (Händedesinfektionsmittel in den 
Gebäuden), 

• bessere Reinigung (z. B. Desinfektion von Gemeinschaftsbereichen), 

• Schutzwände, 

• Änderung der Lüftungs- und Klimaanlagen, falls erforderlich, und 

• Sensibilisierung (z. B. Schilder, E-Mails). 

Die Einführung eines vollständig digitalen Nachverfolgungssystems für das 
Personal der Kommission, das nach wie vor genutzt wird, sollte ebenfalls erwähnt 
werden. Es hat sich als großartiges Beispiel dafür erwiesen, wie IT die Bedürfnisse 
Einzelner unterstützen kann. 

Empfehlungen 

Auch nach der Krise sollte dem Personal ärztliche und psychologische Betreuung 
angeboten werden. Außerdem müssen aufgrund der neuen hybriden 
Arbeitsmodalitäten die Gesundheits- und Sozialdienste verstärkt werden. 

Finanzielle 
Auswirkungen 

 

 

Haushaltsveränderungen 

COVID-19 hatte Folgen für die Absorptionskapazität der analysierten EU-Organe. 
In den meisten Fällen war das Verhältnis der Mittelzuweisungen (vorgesehene 
Gesamthaushaltsmittel) zu den finanziellen Verpflichtungen 2020 niedriger als 
2019 (96 % im Jahr 2020, 99 % im Jahr 2019). Die Organe der EU mit geringerer 
Mittelabsorption (EP, AdR, EWSA) sind anfälliger für Auswirkungen von COVID-19, 
da ihre Mittel normalerweise in die Organisation großer Sitzungen fließen. 

Vermiedene Kosten und Einsparungen 

Aufgrund der Haushaltsveränderungen waren EP, AdR und EWSA die drei Organe 
mit höheren Einsparungen. Die aufgrund der Pandemie vermiedenen Kosten 
beziehen sich auf Reisen, Sitzungsorganisation und Gebäudeinstandhaltung (v. a. 
weniger Heizkosten).  

Mehrkosten 

Die Pandemie bedeutete, dass die EU-Organe Mehrkosten hatten, insbesondere 
im Zusammenhang mit IT-Investitionen zur Unterstützung von Telearbeit und 
Telekonferenzen. Allerdings führte COVID-19 auch zu einer schnelleren 
Digitalisierung, weshalb durch die Investitionen auch Verwaltungsabläufe 
entmaterialisiert werden und die Nutzung von Internettechnologie zur besseren 
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Kommunikation und Transparenz gegenüber den Unionsbürgerinnen 
und -bürgern ausgeweitet wird. 

Langfristige finanzielle Auswirkungen  

Die Pandemie wird in erster Linie stärker die Verteilung als die Höhe der 
zugewiesenen Mittel beeinflussen. Die Ausgaben werden von den neuen 
Arbeitsmodalitäten und Prioritäten gesteuert, z. B. von herkömmlichen Sitzungen 
zu Online-Sitzungen, von physischen zu digitalen Einrichtungen usw. 

Empfehlungen 

Eine allgemeine Kosten-Nutzen-Analyse der verschiedenen Optionen (z. B. 
Gebäudefläche, Arbeitsmodalitäten, IT-Lösungen) könnte durchgeführt werden, um 
einen genaueren Überblick über die langfristigen finanziellen Auswirkungen zu 
gewinnen. 
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